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Stellungnahme zum Entwurf der 15. Novelle des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Umweltdachverband erlaubt sich auf diesem Wege eine Stellungnahme zum ausgesandten Entwurf 
für eine Novelle des NÖ Raumordnungsgesetztes 1976 abzugeben. 
 
Grundsätzliche Anmerkung 
Die Raumordnung ist ein wesentliches Instrument für die Regionalentwicklung und ist das Bindeglied 
für sektorenübergreifende Ziele. Besondere Bedeutung kommt der Raumordnung zum Beispiel auch 
im Hochwasserschutz oder im Bereich Verkehr und Energie zu. Die Raumordnung dient dabei der 
Koordination und Abstimmung verschiedener Nutzungsinteressen – die überörtliche Raumordnung ist 
ein wesentliches Instrument, mit dem jenseits der Gemeindegrenzen die regionalen Zusammenhänge 
abzustimmen sind. 
 
Eine problemorientierte Abgrenzung der überörtlichen Raumordnung ist zu begrüßen, diese 
kann aber nicht eine flächendeckende Anwendung der überörtlichen 
Raumordnungsprogramme ersetzen! In diesem Sinne lehnt der Umweltdachverband die 
Änderung nach Z.1. § 3 Abs.1 und Z.7. § 10 strikt ab! 
 
Die überörtliche Raumordnung ist beispielsweise im Bereich des Hochwasserschutzes zur besseren 
Abstimmung von präventiven Maßnahmen des Hochwasserschutzes wesentlich. Der überörtlichen 
Raumordnung kommt insbesondere durch die Förderung einer ganzheitlichen Sichtweise eine 
besondere Stellung zu. Die ausreichende Berücksichtigung von Hochwasserabfluss- und -
rückhalteräumen ist daher in der überörtlichen Raumordnung zukünftig zu sichern und die 
überörtlichen Raumordnungsprogramme flächendeckend auszuweisen. 
 

************ 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Mag. Franz Maier 

Geschäftsführer 

 


